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Amtliches

Vorstandssitzung der  
Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung 
Am Montag, 23. Januar 2026, findet um 17.30 Uhr im Sitzungssaal 
im Wiggensbacher Informationszentrum (WIZ), Kempter Straße 3, 
eine nichtöffentliche Vorstandssitzung der Teilnehmergemein-
schaft Flurneuordnung-Verfahren Wiggensbach statt.

Nichtöffentliche Sitzung des  
Haupt- und Finanzausschusses 
Am Freitag, 27. Februar 2026, findet um 15.00 Uhr eine nicht- 
öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Sit-
zungssaal im Wiggensbacher Informationszentrum (WIZ), Kemp-
ter Straße 3, statt.

Spielmobil 2026 – Betreuerinnen und Betreuer gesucht!
In der vorletzten Ferienwoche in den Sommerferien kommt vom 
31. August bis 4. September 2026 wieder das Spielmobil nach 
Wiggensbach. Das Spielmobil ist eine mobile spielpädagogische 
Aktion des Kreisjugendrings und der kommunalen Jugendarbeit 
Oberallgäu. Jeweils für eine Woche macht das Spielmobil mit  
seinem Programm und Spielgeräten Station an einem Standort 
der Gemeinde. Für diese Aktion suchen wir wieder mind. vier  
motivierte und engagierte ehrenamtliche Betreuerinnen und  
Betreuer, die gerne mit Kindern zusammenarbeiten möchten und 
können. Diese ehrenamtliche Tätigkeit wird mit einer Entschä- 
digung von 60,– Euro pro Betreuungstag honoriert. 
Wer Interesse hat, meldet sich bitte bis spätestens 28. April im 
Rathaus bei Harald Ruf per E-Mail harald.ruf@wiggensbach.de 
oder unter Telefon 08370/9200-23.

Erhöhung der Personalausweisgebühren
Der Gesetzgeber hat bundesweit eine Erhöhung der Gebühren 
für die Beantragung eines Personalausweises beschlossen. 
Grundlage hierfür ist die Zustimmung des Bundesrates zur Ver-
ordnung zur Entlastung der Bundespolizei und der Verwaltung  
im Bereich des Pass- und Ausweiswesens sowie zur Änderung 
weiterer Vorschriften (VerwaltEntlastVO). Die Anpassung der  
Gebühren wurde aufgrund gestiegener Kosten sowohl beim  
Ausweishersteller als auch in den Ausweisbehörden notwendig. 
Die neuen Gebühren sollen wieder eine kostendeckende Arbeits-
weise der Behörden ermöglichen.
Neue Gebühren für Personalausweise seit 7. Februar 2026:
•	 46,– Euro für antragstellende Personen ab 24 Jahren 
	 (bisher 37,– Euro) 
•	 27,60 Euro für antragstellende Personen unter 24 Jahren 
	 (bisher 22,80 Euro) 
Wir bitten dies bei zukünftigen Beantragungen zu berücksichtigen.

Rathaussturm in Wiggensbach
Am Donnerstag, 12. Februar, fand wieder traditionsgemäß ab 
13.30 Uhr der Rathaussturm der Wiggensbacher Hexen statt. 

Der anschließende Dorfrundgang führte über die Geschäftsstelle 
der Raiffeisenbank, Haus Kapellengarten, Optik Hauptmann, 
Raumausstattung Müller, Lindenapotheke, Selinas Café & Brot-
stüberl, Friseur Franz, Bockwirt/Gasthof »Hirsch« und weiter 
zum geselligen Abschluss im Ristorante-Pizzeria »Zum Kapitel«.
Vielen Dank an alle Beteiligten für den gelungenen und tradi- 
tionellen Weiberfasching.

Funkenfeuer in Ermengerst am Sonntag, 22. Februar
Dieses Wochenende werden traditionsgemäß landauf, landab 
die Funkenfeuer entzündet, um den Winter aus dem Land zu  
vertreiben und das Frühjahr ins Land zu locken. In Ermengerst 
findet der Funken am Sonntag, 22. Februar, beim Anwesen  
Herz in der Mariabergstraße (Nähe Fa. EK-Pack) statt. Dieser wird 
von den Feuerwehrfreunden Ermengerst veranstaltet und be-
ginnt um 19.00 Uhr (Fackelzug ab Parkplatz Metzgerei Schuster 
18.30 Uhr). Für das leibliche Wohl wird durch die Veranstalter  
gesorgt. Wir danken dem Organisationsteam für die Aufrecht-
erhaltung des Brauchtums.
Nach Voranmeldung wird nochmals Funkenmaterial gesammelt: 
Bitte melden Sie sich dazu direkt bei Timo Maier, Telefon 0170/ 
1504618 oder Tobias Mang, Telefon 0151/17651759.

Beratungsangebot der EUTB Allgäu
Die EUTB Allgäu berät Menschen, die von einer Behinderung  
bedroht oder betroffen sind sowie deren Angehörige zu allen 
Themen der Teilhabe und Rehabilitation. Dieses kostenlose An-
gebot wird in Kempten und im Allgäu von einer Trägerkoopera-
tion bestehend aus Lebenshilfe Kempten e.V., Diakonie Allgäu, 
Körperbehinderte Allgäu gGmbh sowie der Caritas Kempten-
Oberallgäu e.V. getragen. Um das Beratungsangebot im Ober-
allgäu zu intensivieren, gibt es nun in Wiggensbach die Möglich-
keit, sich im Rathaus beraten zu lassen. 
Hierfür wird Frau Baumgartner, eine Mitarbeiterin der EUTB All-
gäu, einmal monatlich, am letzten Mittwoch des Monats, von 8.30 
bis 12.00 Uhr für Beratungen zur Verfügung stehen. Der nächste 
Termin ist Mittwoch, 25. Februar. Falls Sie Interesse an einer Be-
ratung haben, vereinbaren Sie bitte einen Termin unter Telefon 
0831/7458 7440 oder E-Mail: m.baumgartner@eutb-allgaeu.de.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.eutb-allgaeu.de.

Hundesteuer
Zum 1. März wird die Hundesteuer für das Jahr 2026 abgebucht. 
Die Steuer beträgt für den ersten Hund 40,– Euro und für den 
zweiten und jeden weiteren Hund 90,– Euro. Wer sich einen  
neuen Hund angeschafft und diesen noch nicht angemeldet hat, 
sollte dies unverzüglich nachholen. Zur Kennzeichnung jedes  
angemeldeten Hundes erhält der Eigentümer ein Hundezeichen.

Interaktiver Stimmzettel für die Wahl des Gemeinderates 
Auf der Startseite unserer Internetseite www.wiggensbach.de  
finden Sie den interaktiven Stimmzettel für die Wahl des Gemein-
derates. Hier können Sie nach Lust und Laune Ihre 20 Stimmen 
vergeben und sehen gleichzeitig, ob Ihre Stimmabgabe gültig ist.

Wahlbekanntmachung für die Wahl des Gemeinderats,  
des Kreistags und der Landrätin oder des Landrats  
am Sonntag, 8. März 2026
1.	 Die Abstimmung dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.	Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
2.1 Im Abstimmungsraum: Die Gemeinde ist in drei allgemeine 

Stimmbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die 
den Wahlberechtigten bis spätestens 15. Februar 2026 (21. Tag 
vor dem Wahltag) übersandt worden sind, sind der Stimmbe-
zirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimm-
berechtigten abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, 
ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist. Stimmberechtigte 
können, wenn sie keinen Wahlschein besitzen, nur in dem Ab-
stimmungsraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.

	 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 
a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 
b) bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein 
zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür 
nur in dieser Gemeinde erfolgen.
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	 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung oder  
ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, ausländische 
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis 
oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen. Die 
Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Betreten des 
Abstimmungsraumes ausgehändigt. Sie müssen von den 
Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstim-
mungsraums gekennzeichnet werden. Die Durchführung der 
Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergeb-
nisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist. Die Wahlbe-
nachrichtigung ist bei Bürgermeister- und Landratswahlen auf-
zubewahren, da sie für eine etwaige Stichwahl benötigt wird.

2.2 Durch Briefwahl: Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies 
bei der Gemeinde beantragen und erhält dann folgende Unter-
lagen: a) Einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,  
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, c) einen 
hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den 
Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der 
Wahlbrief zu übersenden ist, d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, er-
geben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. Bei der Brief-
wahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief 
mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein am Wahltag bis 
zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Behörde eingeht.

3.	Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 15.00 Uhr in der Grundschule Wiggensbach,  
Jugendstraße 6, zusammen.

4.	Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel: Gewählt 
wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind als  
Muster anschließend an diese Bekanntmachung abgedruckt.  
1) Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen aus-
schließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

4.1 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags: Sofern die Stimm-
zettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die Grund-
sätze der Verhältniswahl. Aus den anschließend abgedruckten 
Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmbe- 
rechtigten haben. Es können nur die auf den amtlichen Stimm-
zetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt 
werden. Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag 
unverändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis 
vor dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen. Sollen 
einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, wird 
das Viereck vor den Bewerberinnen und Bewerbern gekenn-
zeichnet. Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen 
zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und  
Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach 
aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als drei 
Stimmen erhalten dürfen. Die Namen vorgedruckter Bewer-
berinnen und Bewerber können gestrichen werden. Die übri-
gen Bewerberinnen und Bewerber sind dann gewählt, wenn 
der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde.

	 Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der  
ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewer-
bern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben. Sofern die 
Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvorschlag enthalten, 
gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl. Aus den anschlie-
ßend abgedruckten Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stim-
men die Stimmberechtigten haben. Das sind so viele Stimmen, 
wie Gemeinderatsmitglieder oder Kreisrätinnen und Kreisräte 
zu wählen sind. Die Stimmberechtigten können innerhalb der 
ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen 
und Bewerbern bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehr-
fach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als 
drei Stimmen erhalten dürfen.

	 a) Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag enthält,  
können die Stimmberechtigten die auf dem Stimmzettel vorge-
druckten Bewerberinnen und Bewerber dadurch wählen, dass 
sie den Wahlvorschlag oder den Namen der Bewerberinnen 
und Bewerber in eindeutig bezeichnender Weise kennzeich-
nen. Sie können vorgedruckte Bewerberinnen und Bewerber 
streichen; in diesem Fall sind die übrigen Bewerberinnen und 
Bewerber dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopf-
leiste gekennzeichnet wurde. Die Stimmberechtigten können 

Stimmen an andere wählbare Personen vergeben, indem sie 
diese in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel 
handschriftlich hinzufügen.

	 b) Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, verge-
ben die Stimmberechtigten ihre Stimmen dadurch, dass sie 
wählbare Personen in eindeutig bezeichnender Weise auf dem 
Stimmzettel handschriftlich eintragen. Gewählt sind die Per-
sonen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen.

4.2 Wahl der Landrätin und des Landrats: Jede stimmberech-
tigte Person hat eine Stimme. Auf den anschließend abge-
druckten Stimmzetteln ist erläutert, wie die Stimmzettel zu 
kennzeichnen sind.

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu fal-
ten, dass der Inhalt verdeckt ist.

5.	Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist 
unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe der 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).

	 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz  
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 StGB).                Thomas Eigstler, Wahlleiter Markt Wiggensbach

Auf dem Stimmzettel darf nur

eine Bewerberin oder ein Bewerber angekreuzt werden!

Stimmzettel
zur Wahl der Landrätin

oder des Landrats

im Landkreis Oberallgäu

am 8. März 2026

Wahlvorschlag
Nr. 01

Kennwort
Christlich-Soziale Union in Bayern

e.V. (CSU)

Eigstler Thomas, Dipl.-Verww. (FH),
1. Bürgermeister, stellv. Landrat, 1969, Wiggensbach

Wahlvorschlag
Nr. 02

Kennwort
Freie Wähler Bayern / Freie Wähler

Oberallgäu e.V. (Freie Wähler)

Wilhelm Christian, 1. Bürgermeister, Kreisrat, 1973, 
Sonthofen

Wahlvorschlag
Nr. 03

Kennwort
Alternative für Deutschland (AfD)

Plach Wolfgang, Malermeister, Altusried

Wahlvorschlag
Nr. 04

Kennwort
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

(GRÜNE)

Mader Christina, Lehrerin, Kreisrätin, 1983, 
Immenstadt i.Allgäu

Wahlvorschlag
Nr. 05

Kennwort
Sozialdemokratische Partei

Deutschlands (SPD)

Schemann Matthias, Bautechniker, 1998, Betzigau

Wahlvorschlag
Nr. 07

Kennwort
Ökologisch-Demokratische Partei &

Unabhängige Bürger (ödp & ub)

Finger Michael, Rentner, Gemeinderatsmitglied, 
1971, Oberstdorf

MUSTER

im Landkreis Oberallgäu

MUSTER

im Landkreis Oberallgäu

am 8. März 2026

MUSTER

am 8. März 2026

Wahlvorschlag

MUSTER
Wahlvorschlag

Christlich-Soziale Union in Bayern

MUSTER
Christlich-Soziale Union in Bayern

Eigstler Thomas

MUSTER
Eigstler Thomas, Dipl.-Verww. (FH),

MUSTER
, Dipl.-Verww. (FH),

1. Bürgermeister, stellv. Landrat, 1969, Wiggensbach

MUSTER
1. Bürgermeister, stellv. Landrat, 1969, Wiggensbach

Wilhelm Christian

MUSTER
Wilhelm Christian, 1. Bürgermeister, Kreisrat, 1973, 

MUSTER
, 1. Bürgermeister, Kreisrat, 1973, 

Sonthofen

MUSTER
Sonthofen

, Malermeister, Altusried

MUSTER, Malermeister, Altusried

, Lehrerin, Kreisrätin, 1983, 

MUSTER, Lehrerin, Kreisrätin, 1983, 

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER

MUSTER
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Wir sind Team Wiggensbach . . . 
.. . stark für unseren Ort – Wir suchen Verstärkung!
Unter dieser Rubrik informieren wir Sie darüber, welche Stellen 
aktuell in unserer Verwaltung oder den gemeindlichen Einrich-
tungen ausgeschrieben sind, bzw. wo wir Personal suchen. 

Haus Kapellengarten. Für unser Pflegeheim Haus Kapellen- 
garten mit betreutem Wohnen, Tagespflege und vollstationärer  
Pflege sind derzeit folgende Stellen ausgeschrieben: 
• Reinigungskraft (m/w/d) in Teilzeit für 20 Wochenstunden
• Hauswirtschafter/in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
• Pflegefachkräfte (m/w/d)
Kindergarten Wiggensbach. Für unseren 8-gruppigen Kinder-
garten suchen wir:
• Kinderpfleger/in (m/w/d) für 20 bis 39 Wochenstunden
Nähere Informationen finden 
Sie unter jobs.wiggensbach.de.
Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung.

Ende der gemeindeamtlichen Bekanntmachungen.

Verantwortlich für den gemeindeamtlichen Teil:
Thomas Eigstler, 1. Bürgermeister des Marktes Wiggensbach 

Marktplatz 3, Wiggensbach

Sie finden uns auch unter: www.wiggensbach.de
www.instagram.com/markt_wiggensbach/

www.facebook.com/Markt.Wiggensbach

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband 

Thomas Eigstler, 1. Bürgermeister


